
Stadt Roding Volizug des Baugesetzbuches (BauGB);
306-6102-113/0 hier Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB

OFFENTLICHE
BEKANNTMACHUNG

Uber die Beteiligung der Offentlichkeit ( 3 Abs. 2 BauGB)

zur

Aufstellung des Bebauungsplanes

Industrieqebiet Robert-Bosch -Stra1e
Nr. 6102-113/0

mit Begrundung und derAnlage:
1: Schalltechnische Untersuchung vom 20.08.2025, GEO.VER.S.UM, Cham

2: Umweltbericht vom 20.08.2025, GEO.VER.S.UM, Cham

im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB mit gleichzeitiger Anderung des wirksamen FIä-
chennutzungsplanes Nr. 6100-35 durch Aufstellung des 39. Flachennutzungsplan-Anderungs-

deckblattes Ni. 6100-35/39

Billiqunqsbeschluss

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.09.2025 den oben genannten Bebauungsplari Ni. 6102-
113/0 in der Fassung des Entwurfes yam 25.09.2025 zur Beteiligung dei Offentlichkeit und dei
BehOrden nach § 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB gebilligt.
Dei Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ni. 6102-113/0 in der Gemaikung Mitterdorf wiid wie
folgt festgelegt (schwarz gestrichelt dargestel It):
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Anlass, Ziele und Zwecke der Planung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
den Neubau einer gewerblichen Nutzung, die nur in einem Industriegebiet zulassig ist, geschaf-
fen werden (erheblich belastigender Gewerbebetrieb).

Gebietsart

Das Pangebiet wird als Industriegebiet (CI) nach § 9 BauNVO ausgewiesen.

Entwicklunci aus dem Flächennutzuncisnlan-Anderunasdeckblatt Nr. 61 00-35/39

Der Bebauungsplan wird aus dem in Aufstellung befindlichen Flachennutzungsplan-Anderungs-
deckblatt N r. 6100-35/39 entwickelt.
Dabei wird das Plangebiet, das derzeit als Gewerbegebiet (GE) dargesteilt ist, in em Industrie-
gebiet (GI) umgewandelt.

Umweltrelevante Belanqe, Umweltprüfunq, Umweltbericht und naturschutzrechtlicher Aus-
gleich

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sind folgende Gutachten erforderlich:
¯ Schalltechnische Untersuchung
¯ Umweltbericht
in denen die umweltschutzrechtlichen Belange bewertet und abgearbeitet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass umweltbezogene Informationen verfugbar sind. Der Umweltbe-
richt enthalt Informationen und Aussagen zu den Schutzgutern Mensch, Lebensraum von Pflan-
zen und Tieren, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschafts- und Ortsbild sowie Kultur- und
Sachguter.
Gegliedert sind diese Ausfuhrungen jeweils nach den Punkten Bestandsaufnahme und Bewer-
tung der Umweltauswirkungen bei Durchfuhrung der Planung.
Zusammenfassung:

Schutzgut Bestand
¯ ..Beeintrachtig ungen

Konfliktvermeidungs-
maanahmen

Mensch - gewerbliche Nutzung - temporare Lãrmbeein- - Festlegung von Larrn-
- keine Wohngebiete im Urn- trachtigungen durch Bau- kontingenten
feld phase

- nutzungstypische Emis-
sionen durch Gewerbe

________________

Lebensraum
___________________________

- geringe Bedeutung auf- - Inanspruchnahme von
______________________

- Verwendung von
von Pflanzen grund Rodung und Uberbau- Lebensräurnen durch Be- standortheimischen Ge-
und Tieren ung bauung hOlzen
Boden - Braunerden und podsolige - Boden wird kleiriflachig - Minimierung versie-

Braunerden aus Terras- verändert und umge- geinder Belagsfllachen
sensand schichtet

- Iokaie Bodenverdichturig
- dauerhafte Versiegelung
- Schadstoffbelastungen

Wasser - keine Oberflachengewasser - keine Beeintrachtigun-
______________________

- Minimierung versie-
- Grund- und Schichtenwas- gen durch Festsetzung gelnder Belagsflachen
ser ab 2 rn Tiefenbereich von Versickerung und - Verwendung wasser-
- Hohes WasserrUckhaltever- wasserdurchlassigen Be- durchiassiger Belage
mogen lagen - Regenwasserversicke-
- kein für die Trinkwasserver- rung
sorgung bedeutendes Gebiet - Regenwassernutzung
- keine nachteiligen Auswir-
kungen aufgrund der germ -
gen GrOlle des Plangebiets

Klima und Luft - keine Frisch- und Kaltiuf- - Abgase von Fahrzeugen - Neupflanzung schat-
tentstehungsgebiete im Urn- vernachlassigbar tenspendender und
feld - Verlust von Freiflächen staubbindender Laub-

________________ ___________________________

vernachlassigbar (wegen baume
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- geringe Bedeutung für die benachbarter grollerer - Nutzung alternativer
Iufthygienische Situation Waldflächen) Energien
- Ausgleichspotential durch
die weitergehende gewerbli-
che Nutzung kaum beein-
trachtigt
- keine lokalklimatischen Ver-
anderungen zu erwarten

____________________

______________

Landschafts- - von der B 95 und der Kreis-
______________________

- keine negative visuelle - art- und standortge-
und Ortsbild stra1e CHA 29 aus nicht er- Fernwirkung rechte Pflege auszufUh-

kennbar - Beeintrachtigung des render Pflanzungen
- keine Fernwirkungen Siedlungsbildes durch
- Visueller Zustand bereits Baukräne etc. whrend
durch die bestehende Ge- der Bauphase
werbebebauung beeinträch-
tigt

_________________________

_________________

Kultur- und - keine Bau- oder Boden-
___________________________

- keine Beeintrachtigun- - Meldung zu Tage
SachgUter denkmäler oder sonstige gen kommender Funde

SachgUter im Plangebiet
_______________

oder der weiteren Umgebung
________________________

_____________________

Im Osten und SUden wird das Plangebiet bereits als Lager- und Parkplatzflache genutzt. Die üb-
rige Flache liegt brach bzw. auf der sudlichen Teilfläche wird mittlerweile em genehmigtes Bau-
vorhaben ausgefuhrt. Em Eingriff ist also bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt.
Em Ausgleich ist somit im Sinne des § la Absatz 3 Satz 6 BauGB nicht erforderlich.

Planunci

Mit der Erstellung und Ausarbeitung des Bebauungsplanes ist das Stadtbauamt Roding beauf-
tragt.
Für die schalltechnische Untersuchung (Anlage 1) und den Umweltbericht (Anlage 2) ist das
Fachbüro GEO.VER.S.UM, Cham beauftragt.
Die Stadt Roding fUhrt das Bauleitplanverfahren durch.

Beteiliqung der Offentlichkeit
Der vom Stadtbauamt ausgearbeitete Entwurf mit Begrundung in der Fassung vom 25.09.2025
und den Anlagen in derjeweils angegebenen Fassung wird im Rahmen der

bffentlichkeitsbeteiliqunq nach 3 Abs. 2 BauGB

in derZeitvom 27.10.2025 bis einschIieI!Iich 26.11.2025
rn Internet unterfolgenderAdresse

https://qeoportal. bayern.de/bauleitplanunqsportal/
und

auf der Homepage der Stadt Roding unter:
www.roding.de - Bürgerservice und Politik - Bürgerservice - Offentliche Auslegungen

veröffentlicht.

Zusätzlich zur Veroffentlichung rn Internet liegt der Entwurf mit Begrundung und Anlagen
gema1 § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

im Rathaus der Stadt Roding, Schulstraae 15, 93426 Roding,
- Stadtbauamt, 2. Obergeschoss - Anschlagtafel im Flur -

wahrend der allgemeinen Dienststunden (siehe unten) für jedermann Offentlich zur
Einsichtnahme aus.

Auf Wunsch werden dabei rn Stadtbauamt, Zimmer 2.02, Herr Demel, Telefonnr. 09461/9418-
936 die Ziele, Inhalte, Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung anhand des
Entwurfes des Bebauungsplanes mit Begründung in der Fassung vom 25.09.2025 und den Anla-
gen in derjeweils angegebenen Fassung dargelegt; gleichzeitig ist Gelegenheit zur Erorterung
und AuFerung gegeben.
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Aul?erdem werden folgende nach Einschatzung der Stadt Roding wesentlichen umweltbezogene
Stellungnahmen mit ausgelegt:
- Landratsamt Cham mit den Sachgebieten Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Land -

schaftspflege und Gartenkultur und Landespflege vom 03.06.2025
- Wasserwirtschaftsamt Regensburg vom 06.06.2025

Es wird darauf hingewiesen,
1. dass Stellungnahmen wahrend der Dauer der oben genannten Veroffentlichungsfrist abgege-

ben werden konnen,
2. dass Stellungnahmen elektronisch an die E-Mail-Adresse philipp.demel(rodinq.de ubermit-

telt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg (schriftlich oder zur Niederschrift)
abgegeben werden können und

3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bau-
Ieitplan unberucksichtigt bleiben können.

Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prufung.
Weitere I nformationen zum Datenschutz finden Sie unter www. rodinq.de/datenschutz.

OrtsUblich bekannt gemacht durch: - STADT RODING
1. VerOffentlichungim Internet .. Roding, 21.10.2025
2. Anschlag an den Amtstafeln

angeschlagen am: 23.10.2025 '.
27.11.2025 "abzunehmen am: :

tatsächlich abgenommen am .................................................¯-.
-

R o d I n g II ....................... II Alexandra Riedl
Ort, Datum, Unterschrift des Amtsboten Erste BUrgermeisterin

Aligemeine Dienststunden:
Mo., Di., Do.: 7:30 - 12:00 Uhr/ Mi., Fr.: 7:30 - 12:30 Uhr/ Mo., Di.: 13:00 - 16:00 Uhr/ Do.: 13:00 - 18:00 Uhr


